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zur erweiterten Reproduktion exakt auf ihren Nutzen 
zu berechnen, diesen Nutzen in den Plan aufzunehmen 
und zu gewährleisten, daß die materiellen Ressourcen 
geschaffen und finanzielle Mittel erwirtschaftet werden.

Durch die Pflicht zur Eigenerwirtschaftung der Mittel 
wird die wirtschaftliche Rechnungsführung in den VEB 
gestärkt und organisch mit dem Plan verbunden. Der 
Umfang der Erweiterung der produktiven Fonds der 
VEB hängt von den Ergebnissen der eigenen Arbeit der 
VEB ab.

In den Betrieben muß deshalb eine große Aktivität 
zur Verbesserung der ökonomischen Ergebnisse erreicht 
und es müssen wirksame Maßnahmen zur Senkung der 
Selbstkosten, zur rationellen Ausnutzung der vorhande
nen Fonds und zum sparsamen und effektivsten Ein
satz der erwirtschafteten Mittel eingeleitet und durch
gesetzt werden. Das erfordert eine neue Qualität in der 
Planungs- und Leitungstätigkeit und die aktive Mit
arbeit aller Werktätigen, ihrer gesellschaftlichen Orga
nisationen und deren Organe.

Gleichzeitig erhöht sich die Rolle der Banken. Die 
Banken, die nach dem Prinzip der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung arbeiten, haben ihre Geschäftstätig
keit so durchzuführen, daß sie die Erwirtschaftung 
eines hohen Nutzeffektes in den Betrieben fördern. Die 
Beziehungen der Banken zu den Betrieben sind auf der 
Grundlage von Wirtschaftsverträgen zu gestalten.

Die Weiterentwicklung des Prinzips der Eigenerwirt
schaftung der Mittel für die erweiterte Reproduktion 
wird entscheidend bestimmt von der Verbesserung der 
Planungs- und Leitungstätigkeit in den Betrieben und 
den Staats- und Wirtschaftsorganen. Auf der Grund
lage wissenschaftlich begründeter und stabiler Perspek
tivpläne sind für künftige Planperioden langfristige 
Normative für die Beziehungen zum Staatshaushalt und 
für andere Beziehungen zu schaffen.

Ausgehend vom gegenwärtigen Stand der Planung 
und Leitung und den ersten Erfahrungen aus der An
wendung des Prinzips der Eigenerwirtschaftung der 
Mittel für die erweiterte Reproduktion werden als 
Übergangsregelung zur Schaffung weiterer Voraus
setzungen für die Gestaltung und Anwendung dieses 
Prinzips die folgenden Grundsätze festgelegt. Die An
wendung dieser Grundsätze erfolgt unter Berücksichti
gung der spezifischen Reproduktionsbedingungen der 
einzelnen Wirtschaftszweige.

I.

Geltungsbereich

§ 1

(1) Die Grundsätze gelten

a) für die zentralgeleiteten volkseigenen Betriebe 
(VEB) und die ihnen übergeordneten Organe mit 
wirtschaftlicher Rechnungsführung (im folgenden 
WB genannt), die den Ministerien für

— Grundstoffindustrie
— Erzbergbau, Metallurgie und Kali
— Chemische Industrie
— Elektrotechnik und Elektronik

— Schwermaschinen- und Anlagenbau
— Verarbeitungsmaschinen- und Fahrzeugbau
— Leichtindustrie
— Bezirksgeleitete Industrie und Lebensmittel

industrie
— Bauwesen
— Handel und Versorgung 
unterstellt sind

b) für die diesen Ministerien direkt unterstellten 
VEB

c) für die dem Rat des Bezirkes unterstellten wirt
schaftsleitenden Organe des Handels, deren Be
triebe und die dem Rat des Bezirkes direkt unter
stellten Handelsbetriebe.

(2) Die Anwendung der Grundsätze in den Staat
lichen Kontoren des Produktionsmittelgroßhandels und 
deren VEB wird durch die zuständigen Minister geson
dert angewiesen.

(3) Die Anwendung und Inkraftsetzung der Grund
sätze in den VEB, die den Wirtschaftsräten der Bezirke 
und den Bezirksbauämtern unterstehen, wird gesondert 
geregelt.

II.

Volkseigene Betriebe (VEB)

§ 2

Der VEB hat auf der Grundlage der Verordnung 
vom 9. Februar 1967 über die Aufgaben, Rechte und 
Pflichten des volkseigenen Produktionsbetriebes und 
entsprechend der Zielsetzung des Planes die Mittel für 
die erweiterte Reproduktion selbst zu erwirtschaften, 
die ihm vom Staat übertragenen Fonds mit höchstem 
Nutzeffekt einzusetzen, die produktiven Fonds plan
mäßig zu erhalten und zu erweitern.

§3

(1) Der VEB erhält für die Ausarbeitung des Plan
entwurfes vom übergeordneten wirtschaftsleitenden 
Organ nach den im Perspektivplan enthaltenen Auf
gaben und Proportionen staatliche Aufgaben unter an
derem für

— den zu erwirtschaftenden Nettogewinn (erwirtschaf
teter Gewinn abzüglich Produktionsfondsabgabe)

— die verbindliche Abführung von Nettogewinn für 
den Staat.

(2) Die den VEB übergebenen staatlichen Aufgaben 
für die verbindliche Abführung von Nettogewinn für 
den Staat dürfen im Planentwurf nicht unterschritten 
werden.

§4

(1) Überbietet der VEB im Planentwurf die ihm über
gebene staatliche Aufgabe „zu erwirtschaftender Netto
gewinn“, ist er berechtigt, 60 % des Betrages der Über
bietung für die Bildung der betrieblichen Fonds (Prä
mienfonds entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, 
Investitionsfonds, Umlaufmittelfonds) zu planen. 20%


